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Die oben aufgefühtte Auflistung dellt eine Auswahl dar und id keine voildändige Sammlung. Aufgrund taiflichen,
gesetzlichen und abeitsorganisatoisdEn Anderungen &itens der DBAG knn es zu Abweichungen kommen
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Nachstehendes Verzeichnis ist ein Auszug der Arbeits-/Ausfallarten (AAA) aus dem Handbuch ,,eTime" der DB
AG und wurde um die Quellhinweise des LfTV ergänzt.

In der ersten Spalte steht die Langbezeichnung mit tariflichem Quellhinweis; Hinweise auf Fundstellen in
Haustarifuerträgen sowie Sonderregelungen für einzelne Konzernunternehmen sind grundsätzlich nicht enthalten.

Auf die Einschränkung, dass einzelne AAA nur mit Jahresarbeitszeit (JM=J) oder nur ohne Jahresarbeitszeit
(JAZ=N) gelten, wird im Einzelfall hingewiesen.

Die AAA 36 bleibt auch im Geltungsbereich des LfTV (siehe $ 7 EinfTV) und des MTV-S (siehe S 3 EinfTV) zum
Ausgleich noch vorhandener FRZ-Guthaben weiterhin bestehen.

Die unter den AAA gebuchten Zeitwerte werden grundsätzlich im (Jahres-) Arbeitszeitkonto (lST) verrechnet.
Ausnahme: lm Geltungsbereich des LfTV (siehe $ 51 LfTV) und des AZTV-S (siehe S I Abs. 6 AZTV-S) werden
die A/qA 23,66,67,69, 70, 75, 79, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, das sind Ausfälle ohne Entgeltfortzahlung,
,,sollvermindernd" im individuellen Jahresarbeitszeit-Soll (lSO) gebucht.

Die AAA gelten grundsätzlich auch für Auszubildende; lediglich die Verwendung der AAA 02,04,05, 12,20,22-
30 ist ausgeschlossen Bezüglich der Entgeltfortzahlung bei Ausfällen gelten von den Arbeitnehmern
abweichende Regelungen.

2. noch Bildungsmaßnahmen und Einweisung
j Verwendungsfortbildung (VE), und zwar Fortbildung nach S 7 BTV für Funktionen, für die der Arbeitnehmer
I noch keine Qualifikation erworben hat (veruendungsmäßige Erstausbildung). Die Maßnahme schließt mit einer 24
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I r Fortbildung nach $ 7 BWfür Funkt | |

I EinsatzaufeinemTzoderstwgein | 25 
|I ure nnarsnanme scnrresr nrn ern-er rr-uTung ab. )

I Verwendungsmäßige Ausbildung (V) der neueingestellten Mitarbeiter nach S 6 BTV ( T) auch bei 
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i Ortliche Einweisungen (E);Einweisungen im zbringender ieheI Ortliche Einweisungen (E);Einweisungen im zbringender iehe , "n ]

I Hinweis: Bei AAA 30 gibt es kein Fortzahlun I -- 
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]. Als bzw. wie Ausfälle (Fehlzeiten) werden
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ntnahme aus dem Arbeitszeitkonto).

an geregelt arbeitsfreier Tag z. B zur Ein

rnto bei JAZ = J

bzw. $ 9 Abs. 8 AZTV-S (bis 5 Tage), ohne Anrechnung im ArbZ-Ko

LfTV bzw. $ 3 Abs 3 EinfTV AZTV-S

i - tür gewerkschaftliche Zwecke nach $ 6 (nicht verwenden, falls AAA 54 zutrifft)

| - für eine Ausbildung als Schwesternhelferin nach $ 4 oder für eine Tätigkeit als Jugendgruppenleiter nach

I Ausfall der Arbeit am 24.131.12. (Vorfesttag) von 12-24 Uht nach tariflicher Regelung, bru. Ausfall der Arbeit | .o Nv,vzlr.^vo|o|||: R,

LWa-hrnehmungöff-entlichrechtlicherVerpflichtungeniachS2SAbs.lhLfTVbzw S.Aes. rtMrv-o(Aruerur.,

| - ohne icher Gerichtstermin als Zeuge, Schöffe, Rich helfer) | 41
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